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Dornbirner

Gemeindeblatt.
Zwanzigster Jahrgang.

0004.9.

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.
dat „Dornlbirner Genandelalit erscheint sohen Sonniag Mrgen und losten ganz¬
jährig fl. 1750., halbjährig 75 kr., mit Postversendung ganzjährig fl. 2 10. Einschal¬
tungen werden mit 5 kr. für den Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet und

müssen spätestens bis Freitag Mittag portofrei im Gemeindeamte abgegeben
werden.

1889.Nr. 28. Sonning, 1. Ful.

eschaiff 190 Die Jahresrechnung
vom Jahre 1888 über die Gemeindeverwaltung liegt nach Vorschrift des

§ 65 G. O. von heute an durch 14 Tage zu Jedermanns Einsicht in der
Gemeindekanzlei auf.

Dornbirn, den 14. Juli 1889. Die Gemeindevorstehung.

Floßholz.
28. December 1888 wirdGemäß Gemeindeausschuss-Beschlusses vom

hiemit neuerdings bekannt gegeben, dass auf der hiesigen Ach kein Floßholz

mehr gesammelt werden darf.
Dornbirn, den 14. Juli 1889.

Die Gemeindevorstehung.

Farbmühle.
Die im Gemeindestadel aufbewahrte Farbmühle wird im Offertwege

Offerte (schriftlich, verschlossen) sind biszur Veräußerung gebracht.
im Gemeindeamte einzureichen.nächsten Samstag abends

Dornbirn, den 14. Juli 1889. Die Gemeindevorstehung.


